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Bayreuth/Berlin, 15.12.2025 

Stellungnahme der TenneT TSO 
GmbH zum Referentenentwurf des 
BMV für ein Infrastruktur-Zukunfts-
gesetz vom 12.12.2025 
 

Als Strom-Übertragungsnetzbetreiber begrüßen wir die Beschleunigungsvorschlage im Refe-
rentenentwurf des Infrastruktur-Zukunftsgesetzes. Zahlreiche der Vorschläge lassen sich auch 
ohne größeren Aufwand auf Strom-Höchstspannungsleitungen übertragen, so dass auch hier 
weitere Beschleunigungspotenziale gehoben werden können. 

Aus Zeitgründen beschränken wir uns in dieser Stellungnahme auf die folgenden beiden zent-
ralen Aspekte: 

 

1. Einführung einer Kollisionsregelung – § 43 Abs. 3a EnWG 

Vor dem Hintergrund zunehmender Flächenkonkurrenz und zunehmender Konflikte im Zusam-
menhang mit der Planung und Errichtung von Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung von 
erneuerbaren Energien und Hochspannungsleitungen sowie die für deren Betrieb notwendige 
Anlagen stellt die nachfolgende Kollisionsregelung klar, dass im Fall von konkurrierenden Pla-
nungen von Hochspannungsleitungen und Anlagen zur Erzeugung, zum Transport oder zur 
Speicherung von erneuerbaren Energien, die sich in einem vergleichbaren Planungs- und/ 
oder Verfahrensstand befinden und die nach den jeweils einschlägigen Vorschriften, etwa  
§ 43 Abs. 3a EnWG, § 1 Abs. 2 NABEG, § 2 EEG und § 11c EnWG, jeweils im überragenden 
öffentlichen Interesse liegen sowie ggf. der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit dienen, das 
Vorhaben bei der Genehmigung und Realisierung Vorrang genießt, welches den größeren Bei-
trag zur Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien im Bereich der Stromversorgung 
leistet. 

Der Regelung kommt insbesondere Bedeutung zu, wenn unauflösbare oder nur schwer auflös-
bare Konfliktlagen bestehen. Ein vergleichbarer Planungsstand ist auch gegeben, wenn für 
Netzprojekte eine Planung auf vorgelagerter Ebene (bspw. Bundesfachplanung, Präferenz-
raum, Infrastrukturgebiet, Raumverträglichkeitsprüfung, Verzicht(-sentscheidung) auf Bundes-
fachplanung, Verzicht(-sentscheidung) auf Raumverträglichkeitsprüfung) vorliegt, sich das kon-
kurrierende Vorhaben jedoch bereits in der Genehmigungsphase befindet oder gar 
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verfahrensfrei ist. Der Beitrag zur Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien im Bereich 
der Stromversorgung kann in Form der geplanten Erzeugungsleistung (etwa bei Photovoltaik-
anlagen oder Windkraftanlagen) bzw. der geplanten Transportkapazitäten (bei Stromleitungen) 
quantifiziert werden. Stromleitungen schließen regelmäßig eine Vielzahl von Anlagen zur Er-
zeugung oder Speicherung von erneuerbaren Energien ans Netz an und ermöglichen so die 
Integration eines Vielfachen dessen an erneuerbaren Energien, was eine einzelne Anlage zur 
Erzeugung oder Speicherung von erneuerbaren Energien erzielt. 

Diese Regelung steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG, Beschl. v. 22.3.2022 – 1 BvR 1187/17, Rn. 149). Der beschleunigte Ausbau von 
Hochspannungsleitungen leistet einen besonders wichtigen Beitrag, um den Anteil der erneu-
erbaren Energien im Bereich der Stromversorgung zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit 
des Standorts Deutschland zu stärken (BT Drs. 20/9187, S. 157). Dass durch die Kollisionsre-
gel die Errichtung von Hochspannungsleitungen regelmäßig Vorrang gegenüber parallellaufen-
den Planungen zur Errichtung von Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung von erneuerba-
ren Energien genießt, ist vor dem Hintergrund der bis 2045 angestrebten Klimaneutralität not-
wendig. Eine Verzögerung des Netzausbaus geht dabei im Endeffekt auch zu Lasten der Be-
treiber der EE-Anlagen, die eine Netzanbindung und den Abtransport und die Verteilung des 
erzeugten Stroms benötigen. 

 

Änderungsvorschlag von § 43 Abs. 3a EnWG: 

„Die Errichtung und der Betrieb sowie die Änderung von Hochspannungsleitungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 einschließlich der für den Betrieb notwendigen Anlagen liegen 
im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Strom-
versorgung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, soll der beschleunigte Ausbau 
der Hochspannungsleitungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 und der für den Betrieb 
notwendigen Anlagen als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführende Schutzgüterabwä-
gung eingebracht werden. Im Verhältnis zu Vorhaben zur Errichtung von Anlagen zur Erzeu-
gung, zum Transport oder zur Speicherung von erneuerbaren Energien sowie den zugehöri-
gen Nebenanlagen, die ebenfalls im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffent-
lichen Gesundheit und Sicherheit dienen, kommt demjenigen Vorhaben Vorrang zu, das den 
größeren Beitrag zur Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien in Gestalt der erzielten 
Strommenge oder der nutzbaren Menge an Strom aus erneuerbaren Energien leistet. Satz 2 
ist nicht gegenüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung anzuwenden.“ 
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2. Anpassung der Regelungen im EnWG an die Neuregelungen des 
VwVfG 

Soweit die Regelungen im Fachrecht des EnWG hinter den im Referentenentwurf des IZG enthal-
tenen Neuregelungen des VwVfG zurückbleiben bzw. davon abweichen, sollte aus unserer Sicht 
auch das Fachrecht angepasst werden. Dies betrifft etwa 

• die Aufnahme des Verweises auf die Vorgaben das § 27a VwVfG-E in § 44 Abs. 2 EnWG, 
sodass auch bei der ortsüblichen Bekanntmachung von Vorarbeiten das digitale Format 
ausreicht, 

• die Anpassung des § 43a EnWG in Bezug auf das Anhörungsverfahren und insbesondere 
hinsichtlich der Vorgaben zum Erörterungstermins sowie 

• die Angleichung der Fristen für das Außerkrafttreten des Plans in §§75a VwVfG-E bzw.  
§ 43c EnWG. 
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